
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 84 (2006)

Heft: 10

Rubrik: AHV

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Erhalten wir zu wenig
AHV-Renten?

Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialver-

Sicherungen und mit Pro Senec-

tute seitJahrzehnten verbunden.

AHV-RATGEBER

Meine Frau und ich haben im

August 1998 bzw. im Juni 2000
das AHV-Rentenalter erreicht.

Im Jahre 2000 erhielten wir
zwei individuelle Renten von

insgesamt 3015 Franken und
beziehen heute insgesamt
3225 Franken. Da mein ge-
schiedener Bruder und seine

Lebenspartnerin, die weniger
verdient haben als ich, je eine

Rente von rund 2000 Franken

erhalten und mir ein Lebens-

Versicherungsexperte sagte,
der Ehemann würde die
Höchstrente und die Ehefrau

«annähernd die Höchstrente»
der AHV erhalten, glaube ich,

unsere Renten seien zu tief.

Gerne nehme ich zu Ihrem An-

liegen, das Sie mit Kopien von

Rentenverfügungen und Lohn-

ausweisen belegen, Stellung.

Grundlagen, der Berechnung
Die Grundlagen der Berechnung

von AHV-Renten ergeben sich

einerseits aus den Individuellen
Konten (IK) und andererseits aus

ergänzenden Angaben aus der

Rentenanmeldung und weite-

ren Dokumenten. Die Höhe von
AHV-Renten wird durch die

Beitragsdauer sowie durch das

«massgebende durchschnittliche
Jahreseinkommen» bestimmt.

Wer eine «volle Beitragsdauer»

aufweist, hat Anspruch auf
«Vollrenten». Die Beitragsdauer
ist vollständig, wenn einer ver-
sicherten Person für die Zeit vom

1. Januar nach Erreichen des

20. Altersjahres bis zur Renten-

berechtigung jedes Jahr wenigs-

tens der Minimalbeitrag ange-
rechnet werden kann. Vollrenten

berechnen sich nach «Skala 44».

Eine «unvollständige Beitrags-

dauer» liegt vor, wenn nicht jedes

Jahr wenigstens der Mindest-

beitrag angerechnet werden kann

und die sich daraus ergebende

«Beitragslücke» nicht durch

Beiträge aus «Jugendjahren» oder

durch Zusatzmonate vor dem

1. Januar 1979 gefüllt werden

kann. Bei Beitragslücken werden

gekürzte «Teilrenten» nach «Ska-

la 1» bis «Skala 43» ausgerichtet.
Das «massgebende durch-

schnittliche Jahreseinkommen»

ergibt sich aus den Erwerbs-

einkommen, die den IK-Eintra-

gungen einer versicherten Person

entsprechen, sowie aus allfälli-

gen Erziehungs- oder Betreu-

ungsgutschriften. Zum Ausgleich
der Teuerung werden die im
Laufe eines Lebens gutgeschrie-
benen Erwerbseinkommen auf-

gewertet, wobei der im Einzelfall

anwendbare Aufwertungsfaktor
aufgrund des Jahres, in dem erst-

mais obligatorische AHV-Beiträ-

ge verbucht wurden, bestimmt.

Allfällige Gutschriften werden

nicht aufgewertet, weil deren

Höhe aus dem aktuellen Wert der

Renten im Zeitpunkt der Renten-

berechnung abgeleitet wird.
Innerhalb einer Rentenskala

wird zwischen «Mindest- und
Höchstrenten» unterschieden.

Gemäss Bundesverfassung darf
die Höchstrente «maximal das

Doppelte der Mindestrente» be-

tragen (Art. 112 Abs. 2 BV). In-

nerhalb der Rentenskalen wird
die Höhe einer Rente aufgrund
des im Einzelfall massgebenden

durchschnittlichen Jahresein-

kommens bestimmt. Mindestren-

ten werden bei massgebenden
Einkommen von 12900 Franken

oder weniger, Höchstrenten bei

Einkommen von 77400 Franken

oder mehr ausgerichtet.

Wegen der feinen Abstufung
innerhalb der Rentenskalen lässt

der Rentenbetrag kaum auf all-

fällige Beitragslücken schliessen.

Daher werden auf den Renten-

Verfügungen die im Einzelfall an-

wendbare Rentenskala und das

massgebende Jahreseinkommen

klar festgehalten. Dabei lässt das

massgebende Jahreseinkommen

nach Aufwertung und Splitting
kaum mehr Rückschlüsse auf
effektive frühere Einkommen zu.

Splitting uon Einkommen

aus Eftg'ahren

Bis 1997 erhielten Ehepaare im
Rentenalter eine «Ehepaarrente»,

die sich primär aus der Beitrags-
dauer und den Beiträgen des

Ehemannes ergab und die auf
150 Prozent der entsprechenden
Einzelrente begrenzt war. Je nach

Konstellation im Einzelfall er-

gaben sich daraus spürbare
Nachteile für Ehefrauen, so etwa

bei Scheidung oder Beitrags-
lücken des Ehemannes.

Mit der 10. AHV-Revision,
die 1997 in Kraft trat, wurde die

frühere Ehepaarrente durch in-

dividuelle Renten für Mann und

Frau abgelöst. Solange erst ein

Ehegatte rentenberechtigt ist

(sog. «1. Rentenfall») werden die

Renten von Verheirateten prinzi-
piell gleich berechnet wie Renten

für nicht verheiratete Personen.

Eine Ausnahme besteht vor allem

für Erziehungs- oder Betreuungs-

gutschriften aus Ehejahren, die

bereits im «1. Rentenfall» nur zur
Hälfe angerechnet werden.

Im «2. Rentenfall», wenn der

zweite Ehegatte rentenberechtigt

wird, erfolgt das Splitting der Ein-

kommen aus Ehejahren, wozu
auch die Rente des früher renten-

berechtigten Ehegatten neu be-

rechnet werden muss. Beim Split-

ting werden die massgebenden
Einkommen beider Ehegatten aus

gemeinsamen Ehejahren je zur
Hälfte auf Mann und Frau auf-

geteilt. Wenn der früher renten-

berechtigte Ehegatte das höhere

Einkommen erzielt hat, kann das

Splitting zur Reduktion der bis-

herigen Rente führen. Im umge-
kehrten Fall kann sich eine ent-

sprechend höhere Rente ergeben.

Pia/önierung des Renten-

ansprachs uon Verheirateten

Beim Splitting erfolgt die Plafo-

nierung des gesamten Renten-

anspruchs eines Ehepaares, so-

dass beide Ehegatten zusammen
nicht mehr als 150 Prozent einer

maximalen individuellen Rente
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erhalten, wie dies bei der frü-
heren Ehepaarrente ähnlich ge-

schah. Da Mann und Frau in der

Regel unterschiedlich hohe Ein-

kommen aufweisen, ergeben sich

auch bei der Plafonierung meis-

tens unterschiedliche plafonierte
Renten von Mann und Frau.

Nach dem Tod eines renten-

berechtigten Ehegatten (sog. «3.

Rentenfall») entspricht die Rente

des überlebenden Ehegatten der

unplafonierten Rente aufgrund
des Splittings. Dabei ist denkbar,

dass zu Lebzeiten beider Ehe-

gatten eine maximale plafonierte
Rente bezogen werden konnte,
dem überlebenden Ehegatten

jedoch wegen grosser Einkorn-

mensdifferenz weniger als eine

individuelle Höchstrente zusteht.

Die Tatsache, dass sich je nach-

dem, welcher Ehegatte zuerst

stirbt, eine unterschiedlich hohe

Rente des überlebenden Ehe-

gatten ergibt, wird oft schwer ver-
standen. Eine Korrektur könnte so

erfolgen, dass dem überlebenden

Ehegatten immer zwei Drittel des

Gesamtanspruchs zu Lebzeiten

beider Ehegatten ausgerichtet

würde, was auch dem Gedanken

der Plafonierung entspräche. Dies

würde eine Gesetzesrevision be-

dingen, steht jedoch gegenwärtig
nicht zur Diskussion.

Zusammenfassung
Als rentenberechtigtes Ehepaar
haben Sie Anspruch auf zwei

plafonierte Renten von zusam-

men höchstens 150 Prozent einer

entsprechenden individuellen
Höchstrente. Bei Rentenskala 44,

also ohne Beitragslücken, erge-

ben sich für das Jahr 2000 ins-

gesamt höchstens 3015 Franken,

für 2005 maximal 3225 Franken.

Die von Ihnen erwähnten Ren-

ten entsprechen den höchstmög-
liehen Renten für Verheiratete,
die nicht erhöht werden können.

Dass Ihr geschiedener Bruder

und seine Lebenspartnerin offen-

bar Renten von insgesamt mehr

als 150 Prozent einer individuel-
len Höchstrente erhalten, ist
darauf zurückzuführen, dass die

Plafonierung nur für Ehepaare

gilt. Eine konsequente Erfassung

von Konkubinatspaaren im Ren-

tenalter ist nicht möglich, sodass

für solche Fälle auch keine Pia-

fonierung der Rente möglich ist,
auch wenn dies gerade für betrof-

fene Ehepaare stossend erschei-

nen mag. Ein Verzicht auf die

Plafonierung würde die Situation

wohl klären, erschien jedoch

AN UNSERE LESERSCHAFT

Sie erleichtern uns die Be-

antwortung Ihrer Anfragen
zur AHV, wenn Sie diese
mit Kopien von allfälligen
Korrespondenzen und/oder
Entscheiden dokumentie-
ren. Bitte auch bei Anfragen
über Mail eine Postadresse

angeben. Wir beantworten
Ihre Frage in der Regel schritt-
lieh. Besten Dank.

Richten Sie Ihre Fragen für
den AHV-Ratgeber bitte an:
Zeitlupe, Ratgeber AHV,
Postfach 2199, 8027 Zürich.

dem Gesetzgeber finanziell nicht

tragbar.

Auch wenn ich keine Möglich-
keit sehe, wie Sie als Ehepaar ei-

ne höhere Rente erhalten könn-

ten, hoffe ich dennoch, Ihnen mit
diesen Hinweisen zu dienen.

Übernahme von Operationskosten durch die IV
nach Vorbezug der AHV-Rente?
Ich habe 2005 die Altersente
der AHV vorausbezogen, bin
aber weiterhin selbstständig
erwerbstätig. Gelegentlich
sollte ich mich einer Staropera-
tion unterziehen und möchte
wissen, ob ich mich vor dem
ordentlichen Rentenalter ope-
rieren lassen muss, damit die
IV die Kosten übernimmt.

Medizfaische EmgKederungs-

massrtaftmen der JnvaZidea-

Versicherung (TV)

Nach Art. 12 Abs. 1 IVG über-

nimmt die IV medizinische Mass-

nahmen, «die nicht auf die Be-

handlung des Leidens an sich,
sondern unmittelbar auf die

Eingliederung ins Erwerbsleben

oder in den Aufgabenbereich ge-

richtet» und geeignet sind, die

Erwerbsfähigkeit oder Wahrneh-

mung des Aufgabenbereiches
dauernd und wesentlich zu ver-
bessern oder vor wesentlicher

Beeinträchtigung zu bewahren.

Der Bundesrat kann Art und Um-

fang der Massnahmen näher um-

schreiben und Beginn und Dauer

des Anspruchs regeln.
Obwohl der Star primär eine

Krankheitsfolge ist, werden Kos-

ten von Staroperationen von der

IV als medizinische Eingliede-

rungsmassnahme übernommen,

wenn die gesetzlichen Vorausset-

zungen erfüllt sind. Solange die

Kostenpflicht der IV nicht geklärt
ist, bleibt die Krankenversiche-

rung «vorleistungspflichtig». So

wird sichergestellt, dass notwen-

dige Operationen auch erfolgen

können, wenn die Kostenüber-

nähme der IV noch unklar ist.

ffefn Ansprach auf/V-Leistungen
bei Bezug der Altersrente derAHV
Während bei der IV Eingliede-

rung zentral ist, dienen AHV-

Renten primär der Deckung des

Lebensbedarfs. Daher erlischt
der Anspruch auf Eingliede-

rungsmassnahmen der IV mit
dem (Vor-) Bezug der Altersrente

oder Erreichen des Rentenalters.

Daher können Personen, die

neben dem Bezug der Altersren-

te weiterhin erwerbstätig sind

oder die Altersrente über das

Rentenalter hinaus aufgeschoben

haben, keine medizinischen Ein-

gliederungsmassnahmen der IV

mehr beanspruchen.

Zusammenfassung
Da Sie die Altersrente vorbezo-

gen haben, besteht keine Mög-
lichkeit mehr für die Kostenüber-

nähme durch die IV, auch wenn
Sie weiterhin erwerbstätig sind.

Der graue Star ist Folge einer

Krankheit. Daher ist grundsätz-
lieh die Krankenversicherung

kostenpflichtig, solange keine

Kostenpflicht der IV besteht. Ich

empfehle Ihnen, die anstehende

Operation im aus medizinischer

Sicht optimalen Zeitpunkt vor-
nehmen zu lassen und die Kos-

tenvergütung bei Ihrer Kranken-

Versicherung geltend zu machen,
da in Ihrem Fall kein Anspruch
auf Leistungen der IV besteht.
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